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Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau nahm am 11. März 2024 ein vom
Beschwerdeführer namens der «Erbengemeinschaft A.________» initiierte Strafverfahren
nicht an Hand. Die vom Beschwerdeführer dagegen am 21. März 2024 an die
Staatsanwaltschaft gerichtete "Einsprache", leitete diese am 22. März 2024 an das
Obergericht des Kantons Bern weiter, welches mit Beschluss vom 17. April 2024 nicht auf
diese als Beschwerde entgegengenommene Eingabe eintrat. Der Beschwerdeführer gelangt
am 21. Mai 2024 mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht.

E. 2
Die Beschwerde hat ein Begehren und eine Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG
). In gedrängter Form ist darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (
Art. 42 Abs. 2 BGG ). Um den Begründungsanforderungen zu genügen, muss die
beschwerdeführende Partei mit ihrer Kritik bei den als rechtsfehlerhaft erachteten
Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 146 IV 297 E. 1.2 mit Hinweis). Das bedeutet,
dass die Rechtsschrift auf den angefochtenen Entscheid und seine Begründung Bezug
nehmen und sich damit auseinandersetzen muss ( BGE 143 II 283 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 2;
je mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene
appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE
148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen).

Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die
Begründung der Legitimation (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024
E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen).

Enthält ein Entscheid mehrere Begründungen, die je für sich den Ausgang der Sache
besiegeln, so hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass jede von ihnen Recht verletzt;
andernfalls kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden ( BGE 149 III 318 E. 3.1.3;
142 III 364 E. 2.4; 133 IV 119 E. 6.3; je mit Hinweisen).

E. 3
Der Beschwerde mangelt es bereits an einer hinreichenden Begründung, weshalb dem
Beschwerdeführer Zivilforderungen zustehen sollen und er als Privatkläger im Sinne von
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll. Im Übrigen lässt sich
der Beschwerde nicht ansatzweise entnehmen, dass und inwiefern die Vorinstanz mit dem
angefochtenen Beschluss gegen das geltende Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen
haben könnte. Den massgeblichen Sachverhalt, wie er sich aus den beigezogenen Akten
ergab, legte die Vorinstanz ausführlich dar (angefochtener Beschluss E. 2). Sie trat nicht auf



die Beschwerde vom 21. März 2024 ein, da der Beschwerdeführer trotz expliziter
Aufforderung seine Beschwerdelegitimation nicht hinreichend dargelegt hatte
(angefochtener Beschluss E. 3.2 f.). Im Sinne einer Eventualbegründung führt die
Vorinstanz alsdann aus, weshalb die Beschwerde hätte abgewiesen werden müssen, wenn
darauf hätte eingetreten werden können (angefochtener Beschluss E. 3.4). Mit sämtlichen
dieser Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht materiell auseinander. Vielmehr
legt er lediglich den aus seiner Sicht massgeblichen Sachverhalt dar und welche rechtlichen
Ansprüche sich daraus für ihn ergäben. Die Beschwerde vermag insgesamt den
Begründungsanforderungen offensichtlich nicht zu genügen, weshalb nicht auf sie
eingetreten werden kann ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt keine Verletzung von Verfahrensrechten, deren Missachtung
einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt (" Star-Praxis"; BGE 146 IV 76 E. 2;
141 IV 1 E. 1.1), weshalb auch unter diesem Titel nicht auf die Beschwerde eingetreten
werden kann.

E. 5
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Die
Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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